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A. Einleitung
I. Problemstellung 
„Selbst Feuer und Wasser können sich gegenseitig ergänzen, wenn ein Kessel dazu kommt.“1 
Das Zitat von Willy Meurer, deutsch-kanadischer Kaufmann und Publizist, bringt das Span-
nungsverhältnis zwischen den Ausprägungen Wettbewerb und Gemeinwohl in der gesetzlichen 
Krankenversicherung auf den Punkt. Die additive Konjunktion zwischen den unterschiedli-
chen Paradigmen fällt schwer, welcher Kessel kann demnach als Instrument dienen, um die 
Prinzipien in Einklang zu bringen?

Politisches, gesellschaftliches und rechtliches Streitthema in der Vergangenheit war im-
mer wieder die Abwägung zwischen Wettbewerbselementen und Gemeinwohlinteressen in 
der gesetzlichen Krankenversicherung.2 Insbesondere zeigt sich die Problematik in einer in-
tensiven Diskussion der Begriffe Gemeinwohl, Gemeinsinn, Solidarität auf der einen und 
Wettbewerb auf der anderen Seite.3 Mit der Einführung des GKV-Modernisierungsgesetzes 
am 01. Januar 2004 schaffte die damalige rot-grüne Koalition eine rechtliche Grundlage für 
integrierte Versorgungsverträge im Gesundheitswesen (§§ 140a–140d SGB V a. F.4 – Integ-
rierte Versorgung). Handelt es sich bei der integrierten Versorgung um einen solchen „Kes-
sel“, der eine Symbiose aus Feuer und Wasser herstellen kann? Auch in der Zukunft wird die 
Frage, welchem der beiden Grundsätze – Gemeinwohl und Wettbewerb – in der gesetzlichen 
Krankenversicherung der Vorrang gegeben wird, heftig diskutiert werden. Letzte gesetzgebe-
rische Anzeichen für die fortwährende Diskussion sind das seit dem 01. Januar 2015 in Kraft 
getretene Gesetz zur Weiterentwicklung der Finanzstruktur und der Qualität in der gesetzli-
chen Krankenversicherung (GKV-FQWG) und das Gesetz zur Stärkung der Versorgung in 
der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-VSG).5 

1 Willy Meurer, deutsch-kanadischer Kaufmann, Aphoristiker und Publizist, Member of the Human 
Race, M.H.R., Toronto.

2 Wolfgang Schäuble kommentiert die Gefahr der Entkopplung der fi nanzmarktgetriebenen Öko-
nomie von den gesellschaftlichen Interessen als, alles dreht „sich nur noch um sich selbst“, zitiert 
nach Assheuer: Wir haben die Nase voll, in: Die Zeit, 14.02.2010, S. 50.

3 Di Fabio, Die Kultur der Freiheit; Kirchhof, Der Staat als Organisationsform politischer Herrschaft 
und rechtlicher Bindung, in: DVBL 1999, S. 637 (S. 639 ff.); Hohmann-Dennhardt, Das Soziale, 
der Staat und die Gerichtsbarkeit, in: 1. Deutscher Sozialgerichtstag, S. 9 ff.; Sloterdijk, Das bür-
gerliche Manifest, Aufbruch der Leistungsträger, in: Cicero, 11/2009, S. 95 ff.; auch in anderem 
Zusammenhang wird der Begriff „Wettbewerb“ ausgiebig und heftig diskutiert, Bahnprivatisie-
rung als Ergebnis der Bahnreform 1994.

4 Alle §§ ohne Gesetzesangabe sind solche des SGB V.
5 Gesetz zur Weiterentwicklung der Finanzstruktur und der Qualität in der gesetzlichen Krankenver-

sicherung (GKV-Finanzstruktur- und Qualitäts-Weiterentwicklungsgesetz – GKV-FQWG), BGBl 
2014, S. 1133; das Gesetz soll den Krankenkassen mehr Möglichkeiten geben, ihre Beiträge selbst 
zu gestalten. Jede Krankenkasse kann einen kassenindividuellen, einkommensabhängigen Zusatz-
beitrag erheben. Ziel des Gesetzes ist eine gesteigerte Qualitätsorientierung bei der Erbringung von 
medizinischen Leistungen, womit der Qualitätswettbewerb in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung gestärkt werden soll. Eine höhere Qualität der Versorgung soll mittel- bis langfristig zu ei-
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Die demografi sche Entwicklung und die Kosten des medizinisch-technischen Fortschritts 
fordern ein Umdenken darüber, wie mittel- bis langfristig sichergestellt werden soll, dass die 
Ausgaben die Einnahmen im Gesundheitswesen nicht übersteigen. Mit begrenzten fi nanzi-
ellen Mitteln soll ein „Mehr“ und/oder „Besser“ an Leistungen in der gesetzlichen Kranken-
versicherung erreicht werden. 

Für die Befürworter der Einführung und/oder Stärkung der Wettbewerbselemente in der 
gesetzlichen Krankenversicherung ist Wettbewerb das einzig geeignete Instrument, um den 
zukünftigen Problemen der demografi schen Entwicklung und der steigenden Kosten des me-
dizinischen Fortschritts im Gesundheitswesen vorzubeugen.6 Auch eine verbesserte Qualität 
der Versorgung soll eine Folge von Wettbewerbsinstrumenten sein. Einige Vertreter sehen 
die Wettbewerbselemente eingebettet in eine solidarische Rahmenordnung, wodurch sicher-
gestellt werden soll, dass sich der Wettbewerb an den Bedürfnissen der Versicherten und Pa-
tienten orientiert.7

Gegner des Wettbewerbsgedankens im Gesundheitswesen führen an, dass sich alle An-
bieter nach der Stärkung von Wettbewerbselementen nur auf einträgliche Felder im Gesund-
heitswesen konzentrieren würden. Die Frage, wo die höchsten Renditen zu erreichen sind, 
treibt die Investoren in der gesetzlichen Krankenversicherung an. Was sich nicht rechnet, 
fi ndet nicht statt. Der Preiskampf führt zu einem ständigen Einspardruck, wodurch sich die 
Leistung „verschlankt“.8

Wettbewerbselemente können im Gesundheitswesen zur Ressourcenallokation eingesetzt 
werden. Streiten kann man darüber, ob das immer zum Nachteil der allgemeinen Interessen 
erfolgt oder ob sich die Grundsätze Wettbewerb und Gemeinwohl diametral gegensätzlich 
gegenüberstehen. Als Bindeglied wird immer wieder das Instrument der Selektivverträge 
genannt, womit ein Wettbewerb in der Vertragsbeziehung zwischen Krankenkasse und den 
Leistungserbringern eingeführt werden soll.9 Ist also die selektivvertragliche Versorgungs-

ner wirtschaftlicheren Verwendung der Mittel und zu mehr Nachhaltigkeit im deutschen Gesund-
heitswesen führen; siehe das entsprechende Versorgungsstärkungsgesetz (GKV-VSG). 

6 Wasem/Höfi nghoff, Mehr Wettbewerb im Gesundheitswesen – Potenziale, Ansatzpunkte, Fallstri-
cke; Oberender, Mehr Wettbewerb im Gesundheitswesen. Zur Reform des Gesundheitswesens in 
der Bundesrepublik Deutschland, S. 3. 

7 Wille, Der Wettbewerb als zielführendes Instrument im Gesundheitswesen, in: Wettbewerb im Ge-
sundheitswesen: Chancen und Grenzen, S. 7.

8 Leidner, Deutsches Ärzteblatt, 106/2009, S. 28 f.; Kumpmann, Grenzen des Wettbewerbs im Ge-
sundheitswesen, in: Sozialer Fortschritt, Bd. 57, 7–8/2008, S. 217 (221).Viele Gesundheitsöko-
nomen fordern mehr Wettbewerb im Gesundheitswesen. Damit ist ein stärkerer Wettbewerb zwi-
schen Krankenkassen um Versicherte und zwischen Leistungserbringern um Verträge mit Kassen 
gemeint. Vernachlässigt wird dabei jedoch der für die medizinische Qualität wichtige Wettbewerb 
der Leistungserbringer um Patienten. Dieser steht mit den beiden erstgenannten Wettbewerbsfel-
dern im Konfl ikt. Auch die vorhandene empirische Evidenz ist nicht eindeutig, was die Kosten- 
und Qualitätseffekte des Wettbewerbs im Gesundheitswesen betrifft. Die einfache Forderung nach 
„mehr Wettbewerb“ wird somit der Komplexität des Gesundheitswesens nicht gerecht.

9 Gerlinger, Bundeszentrale für politische Bildung (BPB), Dossier Gesundheitspolitik: Selektivver-
träge, 30.09.2013, URL: www.bpb.de/politik/innenpolitik/gesundheitspolitik/169811/selektivver
traege [Stand: 22.06.2016]. 
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form der integrierten Versorgung die Möglichkeit, Wettbewerbselemente im Gesundheitswe-
sen einzufügen und dabei die Belange des Gemeinwohls nicht zu vernachlässigen? Führen 
die Einführung und Weiterentwicklung der integrierten Versorgung im Gesundheitswesen zu 
einem wettbewerbsorientierten solidarischen Gesundheitswesen? Ist die integrierte Versor-
gung der Kessel für die Elemente Wasser und Feuer, werden also Wettbewerb und Gemein-
wohl vorteilhaft eingesetzt? 

II. Ziel der Untersuchung 
Innerhalb möglicher rechtlicher Fragen in Hinblick auf die Vorschrift § 140a zur Normierung 
der besonderen Versorgung soll die vorliegende Untersuchung das zentrale Problem klären, 
welchen Bedeutungsinhalt § 140a aufweist und wie im Rahmen der integrierten Versorgung 
die Prinzipien Wettbewerb und Gemeinwohl dort verankert sind. In diesem Zusammenhang 
besteht ein Ziel darin, die einzelnen Vorschriften der integrierten Versorgung einem der Grund-
sätze Wettbewerb oder Gemeinwohl zuzuordnen. Geklärt werden soll, ob die gesetzlichen 
Bestimmungen der integrierten Versorgung sowohl den Wettbewerbs- als auch den Gemein-
wohlinteressen dienen und somit beide Grundsätze gleichermaßen Einzug in die gesetzliche 
Krankenversicherung gefunden haben. 

Sekundäres Ziel der vorliegenden Untersuchung zur Klärung des Bedeutungsinhalts der 
Vorschrift § 140a ist die Defi nition eines handhabbaren und nachvollziehbaren Auslegungs-
kanons. Die Intention dieser Studie ist somit selbstverständlich nicht die Abhandlung einer 
allumfassenden Untersuchung aller vertretbaren Auslegungsmethoden. 

Im Ergebnis der Arbeit geht es letztlich darum, die Systemaufweichung von der Kollek-
tivversorgung hin zu Selektivverträgen am Beispiel der integrierten Versorgung anhand der 
einzelnen Gesetzesvorschriften der §§ 140a ff. zu belegen. Ziel hierbei ist es, die Frage der 
Öffnung des Kollektivvertragssystems hin zum Selektivvertragssystem durch die integrierte 
Versorgung anhand quantitativer Merkmale zu bestimmen. Am Ende der Arbeit wird die 
mengenmäßige Stärkung von Wettbewerbselementen durch die Einführung der integrierten 
Versorgung dargestellt. Eine qualitative Bewertung, also die Frage, ob die Einführung von 
Wettbewerbselementen in der integrierten Versorgung sinn- und maßvoll erfolgt, soll nicht 
Bestandteil der vorliegenden Dissertation sein. Im Rahmen der Überlegungen zu den zukünf-
tigen Gestaltungsmöglichkeiten der integrierten Versorgung wird allerdings ausnahmsweise 
eine qualitative Bewertung von Wettbewerbselementen nötig. 

Die Anwendbarkeit des europäischen Kartell- und Wettbewerbsrechts in der gesetzlichen 
Krankenversicherung muss geklärt werden, weil es sich dabei um einen Nachweis handelt, 
dass die Öffnung zu Wettbewerbselementen in der gesetzlichen Krankenversicherung auch 
durch den Gesetzgeber gefestigt und beabsichtigt ist. Ferner besteht die selbst auferlegte Ver-
pfl ichtung, ein Ergebnis zu präsentieren, inwieweit bereits aus den bestehenden gerichtlichen 
Entscheidungen eine Annahme für einen verankerten Wettbewerbsgedanken in den Vorschrif-
ten der integrierten Versorgung gezogen werden kann. 

Ein Rekurs auf die Begriffe der Grundsätze Gemeinwohl und Wettbewerb ist für die Ar-
beit notwendig, aber nicht das Hauptziel dieser Abhandlung. Auch die Verankerung der bei-
den Grundsätze unabhängig von den Vorschriften der integrierten Versorgung in der Kran-
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kenversicherung ist als Zwischenziel notwendig, um den Ausgangspunkt der Arbeit und die 
bereits erfolgte Einbettung der Grundsätze in der Krankenversicherung darzustellen. Das Ziel 
der Überprüfung, inwieweit die Vorschriften der integrierten Versorgung Wettbewerb und/
oder Gemeinwohl in der gesetzlichen Krankenversicherung zuzuordnen sind, wird dadurch 
ergänzt, dass eine Analyse erfolgt, wo und wie die Grundsätze Wettbewerb und Gemeinwohl 
in den Vorschriften der gesetzlichen Krankenversicherung verankert sind.

Für die Begriffserklärung des Gemeinwohls ist es unerlässlich, die Verankerung der ge-
setzlichen Krankenversicherung im Grundsatz des sozialen Rechtsstaats aus Art. 20 GG zu 
klären. Wichtig für diese Ausarbeitung ist ein einheitliches Verständnis der Maximen Wett-
bewerb und Gemeinwohl, damit die einzelnen Normen der integrierten Versorgung auf das 
Vorhandensein dieser Grundsätze untersucht werden können. Verfolgt wird hierbei jedoch 
nicht die Intention, die Begriffe „Wettbewerb“ und „Gemeinwohl“ in ihrer gesamten Breite 
aus der Perspektive diverser wissenschaftlicher Fachbereiche zu beleuchten, sondern nur eine 
Defi nition herzuleiten, die im Rahmen der rechtlichen Diskussion zu den Vorschriften der ge-
setzlichen Krankenversicherung zur Anwendung kommen kann. 

Das Problem des Interessenausgleichs zwischen Wettbewerb und Gemeinwohlinteressen 
in der gesetzlichen Krankenversicherung am Beispiel der integrierten Versorgung soll nicht 
anhand einer empirischen Studie untersucht werden. Eine Sammlung und Auswertung von 
Daten, die die Hypothese, dass Gemeinwohl- und Wettbewerbselemente gleichermaßen durch 
die integrierte Versorgung im gesetzlichen Krankenversicherungssystem gefördert werden, 
stützt, erfolgt in dieser Untersuchung somit nicht. Eine empirische Analyse, die eine Über-
prüfung des aus wissenschaftlichen Erfahrungen gewonnenen Wissens ermöglicht, ist nicht 
nötig, weil eine qualitative Bewertung der Öffnung vom Kollektiv- hin zum Selektivvertrags-
systems nicht beabsichtigt ist.

Die Zukunftschancen und -risiken der integrierten Versorgung sollen im Folgenden be-
wertet und am Ende eine Einschätzung versucht werden, welche Bestandteile für das Gelin-
gen der integrierten Versorgung zwingend notwendig sind bzw. welche noch ausgebaut oder 
erst geschaffen werden müssen. 

III. Methodische Überlegungen
Zur Klärung der Frage, ob die Prinzipien Wettbewerb und Gemeinwohl im Rahmen der inte-
grierten Versorgung (§ 140a) verankert sind, soll eine Zuordnung der einzelnen Vorschriften 
zu einer der Maxime erfolgen. 

Eine Vorarbeit, die keinen Eingang in diese Studie fi ndet, ist die gedankliche Aufteilung der 
Vorschrift des § 140a in ihre einzelnen Regelungsbereiche; darauf aufbauend kann eine erste 
Zuordnung zu den Grundsätzen Wettbewerb oder Gemeinwohl erfolgen. Charakteristisch für 
diese mentale Vorleistung ist beispielsweise die Feststellung, dass § 140a Abs. 2 Regelungen 
zum Inhalt von integrierten Versorgungsverträgen aufweist und diese dem Gemeinwohlaspekt 
zugeordnet werden. Die Regelungen zu den Vertragspartnern und der Vergütung der integrier-
ten Versorgung wurden vor Beginn der Untersuchung dem Wettbewerbsaspekt zugeordnet.

Abgeleitet aus der Zielsetzung der Untersuchung, den Bedeutungsinhalt des § 140a fest-
zustellen, wird die Defi nition eines handhabbaren und nachvollziehbaren Auslegungskanons 
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notwendig, der dann zur Anwendung kommt, wenn der Bedeutungsgehalt von auslegungsbe-
dürftigen Vorschriften des § 140a ermittelt werden muss. Im Falle von auslegungsbedürfi gen 
Regelungen gibt der Auslegungskanon eine zu beachtende Rangfolge vor. Mit dem Vorgehen 
wird dann auch die Frage beantwortet, wie Gemeinwohl und Wettbewerb in der integrierten 
Versorgung verankert sind. 

Zunächst erfolgt eine kurze Einführung in die Auslegungsmethoden, die mit der Aussage 
abschließt, wie in der vorliegenden Arbeit weiter vorgegangen wird.

Eine erste Einordnung erfolgt anhand der grammatikalischen Auslegung, die den Sinn-
gehalt einer Vorschrift anhand der Wortbedeutung ermittelt. Auslegungsmaterial sind hierbei 
die Regeln der Grammatik und des Sprachgebrauchs.10 Wichtige Hilfsmittel sind Wörterbü-
cher, Lexika und Fachliteratur.11 Dieser Auslegungsmethode kommt eine Abgrenzungsfunk-
tion zu: Grenze der Auslegung ist immer der Wortsinn, ansonsten wäre es keine Auslegung 
mehr, sondern vielmehr eine unzulässige Umdeutung.12

Führt die grammatikalische Auslegung nicht zu einem greifbaren Zuordnungsergebnis, 
weil der Wortsinn nicht eindeutig ist, muss auf eine andere Methode zurückgegriffen wer-
den. Die systematische Auslegung, die die Stellung des zu klärenden Begriffs bzw. der zu 
klärenden Norm innerhalb einer Rechtsordnung untersucht13, kommt bei einem Dissens als 
Folge der grammatikalischen Auslegungsmethode als zweite Stufe zum Einsatz. Die Ausle-
gung nach dem systematischen Zusammenhang sucht nach der Widerspruchsfreiheit des Be-
griffsinhalts gegenüber den vorhandenen Strukturen, da zwischen den einzelnen Gesetzesbe-
stimmungen eine sachliche Einheit angenommen werden kann.14 Ein Indiz für die sachliche 
Zusammengehörigkeit von Vorschriften kann sich z. B. aus dem Gesetzesaufbau, der äußeren 
Systematik des Gesetzes, aber auch aus anderen im fraglichen Zusammenhang aufschluss-
reichen Gesetzen ergeben.15 

Bleibt auch die systematische Auslegung ohne Resultat, kommt die historische Auslegung 
zur Anwendung, womit durch die Entstehungsgeschichte weitere Anhaltspunkte für den Sinn 
bzw. Gesetzeszweck der Vorschrift ermittelt werden können.16 Im Rahmen der historischen 
Auslegung wird unterschieden zwischen der subjektiven und der objektiven Ausprägung die-
ses Instruments. 

Vertreter der subjektiven Theorie stellen auf die Zweck- und Zweckmäßigkeitsvorstel-
lungen des Gesetzgebers und Gesetzesverfassers ab. Damit wird der subjektive Wille der am 

10 Smeddinck, Rechtliche Methodik: Die Auslegungsregeln, S. 5. 
11 Vgl. z. B. BGH, NJW 1982, S. 1278; BGH, NJW 1986, S. 431.
12 BVerfGE 71, 115; 87, 224; Bydlinsky, Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff, S. 437.
13 Larenz/Canaris, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, S. 147.
14 Ebd., S. 146.
15 Bydlinsky, Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff, S. 442; Laranz/Canaris, Methodenlehre 

der Rechtswissenschaft, S. 147; Fikentscher, Methoden des Rechts in vergleichender Darstellung, 
S. 670.

16 BGHZ 46, 80; 62, 350; Larenz/Canaris, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, S. 149.
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Gesetzgebungsverfahren Beteiligten zum Erkenntnisobjekt.17 Die objektive Ausprägung der 
historischen Auslegung konzentriert sich auf den Willen des Gesetzes, den im Gesetz objek-
tivierten Willen des Gesetzgebers selbst, ohne dass die gesetzliche Vorstellung als Ausdruck 
menschlicher Vorstellungen gedeutet wird. Hilfsmittel hierfür ist der Text als solcher, der sich 
aus der Beratung der gesetzgebenden Körperschaft ergibt.18 Nur wenn die subjektive Auffas-
sung die Richtigkeit einer nach den angegebenen Grundsätzen ermittelten Auslegung bestätigt 
oder Zweifel behebt, soll sie zum Tragen kommen.19 Die Frage, ob der Wille des Gesetzgebers 
oder der Wille des Gesetzes Ausgangspunkt für die Entstehungsgeschichte ist, muss vorliegend 
nicht geklärt werden. Ein Streitentscheid ist hier redundant, denn die beiden Ausprägungen 
verstehen sich in dieser Arbeit als Alternativen und nicht als Rangfolge mit Ausschlussprinzip.

Die teleologische Auslegung als letzte Stufe des Auslegungskanons fragt nach dem Sinn 
und Zweck der Norm, der mit dieser verfolgt werden soll.20 Die zugrunde liegende Interes-
senslage und deren Bewertung durch den Gesetzgeber erfolgt im Rahmen dieser Vorgehens-
weise, wobei der zugehörige Ausschnitt der Lebenswelt in die Prüfung mit einbezogen wird.21 
Das heißt, die Strukturen des geregelten Sachbereichs, faktische Gegebenheiten, die auch der 
Gesetzgeber nicht verändern kann, sind bei der Normdeutung mitzuberücksichtigen.22 Schwie-
rigkeiten bei der teleologischen Auslegung ergeben sich dann, wenn mit einer Norm mehrere 
Ziele verfolgt werden.23 Für diese Arbeit soll die teleologische Auslegung so angewendet wer-
den, dass Ziele, die sich nicht widersprechen und durch die teleologische Auslegung bestätigt 
werden, eine gleichartige Wichtigkeit für die untersuchte Norm haben. Bei ermittelten sich 
widersprechenden Zielen soll der gesellschaftliche Interessenkonfl ikt rekonstruiert werden, 
den der Gesetzgeber vor Augen hatte. 

Im ersten Teil wird der Begriff des Gemeinwohls als herrschendes Prinzip der gesetzlichen 
Krankenversicherung dargestellt, indem zunächst der Begriff erörtert und die Verankerung 
des Gemeinwohlprinzips in der Krankenversicherung im Allgemeinen und in der integrier-
ten Versorgung im Besonderen dargestellt wird. Daran anknüpfend erfolgt eine Auswertung, 
wie das Gemeinwohlprinzip in der integrierten Versorgung verankert ist. Anhand der oben 
festgelegten Auslegungsmethoden und deren Reihenfolge werden die Vorschriften zur integ-
rierten Versorgung analysiert und die Frage geklärt, ob die einzelnen Inhalte der integrierten 
Versorgung dem Gemeinwohl zuzuordnen sind.

17 Z. B. Hassold, ZZP, 1994, 192; Neuner, Die Rechtsfi ndung contra legem, S. 104; Möllers, Metho-
den, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle (Hrsg.), Grundlagen des Verwaltungsrechts, 
§ 3 Rn. 24.

18 Larenz/Canaris, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, S. 150; Mennicken, Das Ziel der Geset-
zesauslegung, S. 48.

19 BVerfGE 1, 299, 312; hierzu auch: BGH St 17, 23.
20 Bydlinsky, Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff, S. 454.
21 Koch/Rüssmann, Juristische Begründungslehre, S. 169 f. 
22 Bydlinsky, Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff, S. 459 f. 
23 Brandt, Vergleich zwischen den Zielsetzungen des Gesetzgebers und den tatsächlichen Wirkun-

gen des Gesetzes, in: Hof/Lübbe-Wolff (Hrsg.), Wirkungsforschung zum Recht I, S. 23 ff.; Möl-
lers, Methoden, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle (Hrsg.), Grundlagen des Verwal-
tungsrechts, § 3, Rn. 25.
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Der zweite Teil der Arbeit widmet sich dem Wettbewerb als tragendem Prinzip der ge-
setzlichen Krankenversicherung. Auch hier erfolgt zu Beginn eine Begriffserklärung, gefolgt 
von den Darstellungen, inwieweit das Wettbewerbsrecht in der Krankenversicherung im All-
gemeinen und in der integrierten Versorgung im Besonderen zur Anwendung kommt. Diesem 
Abschnitt folgen dann Erläuterungen zur Verankerung des Wettbewerbsprinzips in der inte-
grierten Versorgung. Denknotwendig werden auch hier die defi nierten Auslegungsmethoden 
zur Hilfe genommen, um die Frage zu klären, ob die gesetzlichen Regelungen der integrier-
ten Versorgung – zum Beispiel die Normierungen bzgl. der Vertragspartner – dem Wettbe-
werbsprinzip zugehörig sind. Es erfolgt eine ausführliche Abhandlung der Rechtsprechung 
des EuGH und eine Analyse ihrer Auswirkungen auf die Normen der integrierten Versorgung. 
Für die Beantwortung der Frage, ob und wie das Wettbewerbs-, Kartell- und Vergaberecht im 
Rahmen der integrierten Versorgung zur Anwendung kommt, werden zunächst die Regelun-
gen zur integrierten Versorgung und deren Verhältnis zum europäischen Wettbewerbs- und 
Kartellrecht geprüft. Nachfolgend wird die Anwendung des § 69 näher analysiert, um damit 
die Fragen zu beantworten, welche kartellrechtlichen Vorschriften des GWB und welche ver-
gaberechtlichen Vorschriften als Vorgabe des nationalen Gesetzgebers beachtet werden müs-
sen. Der zweite Teil schließt dann folglich mit der Klärung der Frage, ob zum Zwecke eines 
unverfälschten Wettbewerbs und eines freien Handels im Binnenmarkt das europäische Bei-
hilfenrecht Anwendung fi ndet.

Anschießend befasst sich der dritte Teil der Arbeit schließlich mit der Frage, ob Gemein-
wohl und Wettbewerb einander bedingen, sich gegenseitig behindern und welche wettbewerbli-
chen Reformoptionen sachgerecht wären. Hier soll de lege ferenda über die Weiterentwicklung 
der integrierten Versorgung auf Basis der im Rahmen der vorliegenden Studie veranschaulich-
ten Ergebnisse nachgedacht werden und ein risikofreudiger Versuch unternommen werden, 
über die Zukunft der integrierten Versorgung im Hinblick auf die Grundsätze Gemeinwohl 
und Wettbewerb zu entscheiden. In diesem Kapitelabschnitt ist das Ziel, anhand der im dritten 
Teil der Dissertation dargelegten Ergebnisse eine Annahme zu formulieren, wie im gesamten 
Krankenversicherungssystem Wettbewerbselemente integriert werden können und ob diese 
dem Gemeinwohl letztendlich schaden. 

Im vierten und abschließenden Teil rundet eine Zusammenfassung der Ergebnisse in The-
sen die Studie ab. Zunächst werden die der Arbeit zugrunde liegenden Begriffe – Gemein-
wohl und Wettbewerb – in ihrem Bedeutungsgehalt in Thesen beschrieben. Danach erfolgt 
die quantitative Zuordnung der einzelnen Regelungen der integrierten Versorgung entweder 
zum Wettbewerbs- oder zum Gemeinwohlaspekt. Die Ergebnisse des dritten Teils werden 
ebenfalls in Thesen zusammengefasst.
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A. Begriff Gemeinwohl
I. Gemeinwohlmodelle
Der Begriff des Gemeinwohls ist in der Rechtsordnung nicht legal defi niert. Er wird jedoch 
im Wettbewerbs- und insbesondere im Kartellrecht verwendet: Seit 1957 konnte der zustän-
dige Bundesminister für Wirtschaft auf Antrag ein Kartellverbot nach § 8 Abs. 1 GWB ein-
schränken, „[…], wenn ausnahmsweise die Beschränkung des Wettbewerbs aus überwiegen-
den Gründen der Gesamtwirtschaft und des Gemeinwohls notwendig ist.“ 

Diese sog. Ministererlaubnis ist immer wieder Debattengegenstand bei größeren oder un-
tersagten Fusionen gewesen. Sie ist im geltenden Recht in § 42 Abs. 1 S. 1 GWB geregelt; an 
die Stelle des Begriffs „Gemeinwohl“ ist die Formulierung „überragendes Interesse der All-
gemeinheit“ getreten. Der Begriff Gemeinwohl umfasste „neben den wirtschaftlichen auch 
soziale, kulturelle und sittliche Güter und Werte“.24 Das Grundgesetz formuliert in Art. 14 
Abs. 2 GG, dass der Gebrauch des Eigentums „dem Wohle der Allgemeinheit“ dienen soll. 
Dem Wohl der Allgemeinheit dienen alle im Allgemeininteresse liegenden Zwecke.25

Trotz dieser erheblichen Bedeutung sind die Defi nitionsversuche durch ein hohes Maß an 
Unverbindlichkeit und Abstraktheit gekennzeichnet: „Gemeinwohl ist, was der Gesetzgeber 
durch sein Handeln als Gemeinwohl defi niert“26 oder „Dem Staat obliegt die Verantwortung 
für das Ganze, für das Gemeinwohl“27 bzw. schließlich „Das Gemeinwohl ist die umfassende 
Beschreibung aller legitimen Staatsziele“28. 

Auch in den Wirtschaftswissenschaften ist die Ausgangslage zunächst nicht besser. Die 
politische Ökonomie bis zur Entwicklung der Wohlfahrtstheorie reduzierte das Gemeinwohl 
auf die aggregierte Nutzenfunktion einer Volkswirtschaft.29 In diesem ordoliberalen Ansatz 
wird maximaler gesellschaftlicher Nutzen und damit Wohlfahrt durch Wettbewerb erreicht. 
Der Wettbewerb ist das zentrale Ordnungsprinzip der sozialen Marktwirtschaft.30 Der Staat ist 
Garant des Wettbewerbs, er kann ihm Grenzen setzen und – wenn Gemeinwohlbelange dies 
erfordern – den Wettbewerb unterbinden. 

Dieser ordoliberale Ansatz setzte sich in der Breite nicht durch und wurde durch einen 
wohlfahrtsorientierten Ansatz überwunden. Gemeinwohl wurde demnach gleichgesetzt mit der 
Maximierung gesellschaftlicher Wohlfahrt, wobei kein individueller Maßstab zugrunde gelegt 

24 Bechtold in: Bechtold/Bosch, GWB, 2. Aufl age 1999, § 8 Rn. 2.
25 BVerfGE 74, 264 ff. (286 ff.).
26 Weizsäcker, Zur Gemeinwohlorientierung des Wettbewerbsrechts, in: Kirchhof (Hrsg.), Gemein-

wohl und Wettbewerb, S. 85 ff. (93).
27 Weizsäcker, Zur Gemeinwohlorientierung des Wettbewerbsrechts, in: Kirchhof (Hrsg.), Gemein-

wohl und Wettbewerb, S. 85 ff. (87).
28 Palm, Die Berücksichtigung von Gemeinwohlbelangen im europäischen Wettbewerbsrecht, in: 

Kirchhof (Hrsg.), Gemeinwohl und Wettbewerb, S. 101 ff. (103).
29 Kirchner, Privates Wettbewerbsrecht und Gemeinwohlverwirklichung, in: Kirchhof (Hrsg.), Ge-

meinwohl und Wettbewerb, S. 45 ff. (52); dort mit zahlreichen Hinweisen. 
30 Müller-Armack, Stil und Ordnung der sozialen Marktwirtschaft, in: Müller-Armack (Hrsg.), Wirt-

schaftsordnung und Wirtschaftspolitik, S. 231 ff.


